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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.2019

Norm

FHStG §18 Abs4

Rechtssatz

§ 18 Abs 4 FHStG räumt keinen, das Ermessen der Studiengangsleitung ausschließenden unbedingten Rechtsanspruch

auf Wiederholung eines Studienjahres ein.Paragraph 18, Absatz 4, FHStG räumt keinen, das Ermessen der

Studiengangsleitung ausschließenden unbedingten Rechtsanspruch auf Wiederholung eines Studienjahres ein.
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